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Koninklijke Scholten Honig NV
gegen Rat und Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Rechtssache 101/76

Leitsätze

Handlungen eines Organs — Verordnung — Begriff

Eine Maßnahme, die auf objektiv be
stimmte Sachverhalte anwendbar ist und
Rechtswirkungen für allgemein und ab
strakt umrissene Personengruppen zei
tigt, ist eine Verordnung.
Eine Maßnahme verliert ihren Charakter

als Verordnung nicht dadurch, daß sich
diejenigen Personen, auf die sie in einem
gegebenen Zeitpunkt anzuwenden ist,
der Zahl nach oder sogar namentlich mit
mehr oder weniger großer Genauigkeit

bestimmen lassen, sofern nur feststeht,
daß die Maßnahme nach ihrer Zweckbe

stimmung aufgrund eines objektiven Tat
bestands rechtlicher oder tatsächlicher

Art anwendbar ist, den sie bestimmt.
Daß sich eine Rechtsvorschrift auf die

Einzelpersonen, auf die sie anwendbar
ist, im konkreten Fall unterschiedlich aus
wirken kann, nimmt ihr den Verord
nungscharakter dann nicht, wenn ihr Tat
bestand objektív bestimmt ist.

In der Rechtssache 101/76

Koninklijke Scholten Honig NV und ihre Tochtergesellschaften, Amster
dam, aan de Kabelweg, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. C. van den
Hoek und D. J. Gijlstra, zugelassen in Amsterdam, Zustellungsbevollmächtig
ter in Luxemburg: Rechtsanwalt J. C. Wolter, 2, rue Goethe,

Klägerin,

gegen

Rat der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch den Direktor im juri
stischen Dienst Daniel Vignes, Beistand: Herr Gijsbertus Peeters, Rechtsbera
ter des Rates, Zustellungsbevollmächtigter in Luxemburg: Herr J. N. van den
Houtten, Direktor der juristischen Abteilung der Europäischen Investitions
bank, 2, place de Metz,

Beklagter,

1 — Verfahrenssprache: Niederländisch.
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